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RS OGH 1955/9/9 7Ob349/55,
7Ob659/87

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.09.1955

Norm

AO §53 Abs4

KO §156 Abs4

Rechtssatz

Der Ausgleichsbürge haftet auch für die wiederau4ebenden Beträge, die in Erfüllung des Zwangsausgleiches zu leisten

sind. Hätte der Bürge die Haftung nun für die Ausgleichsquote übernehmen wollen, dann hätte er dies anläßlich der

Übernahme seiner Haftung als Bürge und Zahler in seiner Erklärung zum Ausdruck bringen müssen (ähnlich 1 Ob

845/53 = SZ 26/290 = JBl 1954,407).

Entscheidungstexte

7 Ob 349/55
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